
BLATT
SAARLÄNDISCHES

ANWALTS Ausgabe 22006

Mitteilungen des SaarländischenAnwaltVereins
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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
von Charles Dickens stammt das
Zitat: „Wenn es keine schlechten
Menschen gäbe, gäbe es keine
guten Juristen.“

Wie wahr, aber:
 „Was macht einen guten

Juristen aus?“
und

„Wie wird man ein
guter Jurist?“

Bei der Beantwortung der ersten
Frage ist sicher, neben der Quali-
fizierung als Fachanwalt, auch die
Spezialisierung auf bestimmten
Tätigkeitsbereichen hilfreich.
Wir haben uns deshalb entschlos-
sen, auch unseren Anwaltssuch-
dienst neu zu ordnen. Im Heft fin-
den Sie entsprechende Listen, um
besondere Tätigkeitsbereiche
(max. 5) anzugeben.
Bitte machen Sie hiervon regen
Gebrauch, damit wir den Anwalts-
suchdienst entsprechend aktuali-
sieren können.

„Wie wird man nun aber ein gu-
ter Jurist?“ und, vor allem: „Wie
bleibt man es?“

Wie Sie wissen, hat es sich der
Saarländische AnwaltVerein insbe-
sondere zur Aufgabe gemacht,
die Fortbildung der Anwaltschaft
zu unterstützen. Der Vorstand ver-
wendet einen großen Teil seiner
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Beilage Fragebogen zur Kategori-
sierung im Anwaltssuchdienst

Tätigkeit auf die Planung und
Durchführung der Seminare.
Bitte machen Sie auch hiervon
regen Gebrauch.
Unser großes Gewinnspiel könn-
te für Sie ein zusätzlicher Anreiz
sein. Wir verlosen unter allen Se-
minar-Teilnehmern des Jahres 2006
attraktive Preise. Schauen Sie doch
einfach einmal auf unsere Home-
page unter www.saaranwalt.de,
um sich von der vielfältigen An-
gebotsdichte unserer Seminare zu
überzeugen.

Aber auch dieses Heft enthält –  wie
immer – wertvolle Praktikertipps;
so u. a. vom Kollegen Dr. Joachim
Giring zu Fragen des absoluten
Revisionsgrundes nach § 338 Nr.
7 StPO.

Mein besonderer Hinweis gilt un-
serer Einladung zur Ordentlichen
Mitgliederversammlung am 13.
September 2006, 19.00 Uhr, im
Casino- Restaurant am Staden,
Bismarckstr. 47, 66121 Saarbrük-
ken.

Auf Ihr zahlreiches Erscheinen
freut sich Ihr

Hubert Beeck
Vizepräsident

Werbebeilage
Diesem Heft liegt ein Prospekt
des Rundfunk-Sinfonie-Orchester
Saarbrücken bei. Wir bitten um
freundliche Beachtung.
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Herzlich WillkommenWir freuen uns, weitere Kolleginnenund Kollegen begrüßen zu dürfen:Marion AndraeHochwaldstraße 6666663 MerzigKea BauerUrsulinenstraße 3766117 SaarbrückenMartin BeckerMünchener Straße 166762 DillingenKathrin BergerNell-Breuning-Allee 666115 SaarbrückenVolker BernardiKopernikusstraße 566333 VölklingenKerstin BlehKaiserstraße 1866386 St. IngbertHenrik FranzFriedrich-Ebert-Platz 166333 VölklingenNicole GräwerRickertstraße 3866386 St. IngbertSigrid Herrmann-ZehAm Wimbach 166346 Püttlingen
Alexander JacobiGaußstraße 166121 SaarbrückenMaren JohannRickertstraße 3866386 St. IngbertStefanie JunkAm Alten Kirchenpfad 266386 St. IngbertIngrid KlauckKirchplatz 266571 EppelbornAlexander LostIlsestraße 1366123 SaarbrückenMartin LösingMainzer Straße 135 – 13766121 SaarbrückenStephanie MertenFriedrich- Ebert-Platz 166333 VölklingenBirgit PollkläsenerAm Markt 1366822 LebachFabienne PoulainBeethovenstraße 1366606 St Wendel
Birgit ReebVölklinger Straße 166346 PüttlingenDr. Jörg SchultheißFranz-Josef-Röder-Str. 966119 SaarbrückenMechthild SimmerHochwaldstraße 6666663 MerzigFriedrich StauterMerziger Straße 3666663 Merzig-HilbringenMichael StraussPauluseck 166564 OttweilerMichaela UngarKaiserstraße 1866386 St. IngbertKai WernerAm Torhaus 54 a66113 SaarbrückenDr. Andreas WolfFliederstraße 2066578 Schiffweiler
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5SAARLÄNDISCHESBLATTANWALTSPraktikertippRAin Anette Feldmann |SaarbrückenVom Suchen und Finden eines Ta-rifvertragesGehalt, Überstundenvergütung,Kündigungsfristen, Ausschluss-fristen ...  Regelungen über denInhalt und die Gestaltung einesArbeitsverhältnisses finden sichim Gesetz, in Arbeitsverträgen,aber oft auch in Tarifverträgen.Aber wie und wo findet man deneinschlägigen Tarifvertrag ?Die Regelungen eines Tarifvertra-ges sind auf ein Arbeitsverhältnisgrundsätzlich zwingend anzu-
wenden, wenn sowohl der Ar-beitgeber als auch der Arbeitneh-mer Mitglied der jeweiligenTarifvertragspartei ist (Arbeitge-berverband/Gewerkschaft) oderder Arbeitgeber beim Firmen-tarifvertrag selbst Tarifvertrags-partner ist. Ist dies nicht der Fall,kann die Gültigkeit eines Tarifver-trages individualvertraglich im Ar-beitsvertrag vereinbart werden.Darüber hinaus erfassen die Nor-men eines Tarifvertrages in seinemGeltungsbereich auch die nichttarifgebundenen Arbeitgeberund Arbeitnehmer, wenn dieserdurch staatlichen Akt für allge-meinverbindlich (ave) erklärt wor-den ist.  Schließlich besteht die
Möglichkeit, dass in einem Betriebein Tarifvertrag freiwillig auf alleArbeitnehmer angewandt wird.Da Tarifverträge einen erhebli-chen Einfluss auf Rechte und An-sprüche, aber auch Pflichten derArbeitsvertragsparteien haben,sollte der Anwalt/ die Anwältinbereits zu Beginn eines arbeits-rechtlichen Mandates  prüfen, obein Tarifvertrag auf das Arbeitsver-hältnis Anwendung findet undwenn ja in welcher Fassung. Ins-besondere bei Ausschlussfristen,die oft in Tarifverträgen geregeltsind, geht man so einem Regress-fall frühzeitig aus dem Weg: Wer-den Ansprüche aus dem Arbeits-verhältnis wegen der Unkenntnis

Vom Suchen und Findeneines Tarifvertrages

Saarstark.
Hand in Hand.
In allen
Finanzfragen
Ihre erste
Adresse.

S Finanzgruppe
Sparkassen   SaarLB     LBS
SAARLAND Versicherungen

Jutta-Christine Krammes
SaarLB

Rainer Stürmer
Landesbausparkasse Saar

Suzan Bleif
Sparkasse

Mohammed Ezzoubaa
SAARLAND Versicherungen
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7SAARLÄNDISCHESBLATTANWALTSPraktikertippBremenSenator für Arbeit, Frauen,Gesundheit, Jugend und SozialesDoventorscontrescarpe 172Block D | 28195 BremenTel. 0421/ 3612081HessenHessisches Sozialministerium,Referat III 6 B,Dostojewskistr. 465187 WiesbadenTel. 0611/817-3495www.sozialministerium.hessen.dePfad: Sozialpolitik �Arbeit &Soziales �TarifregisterMecklenburg-VorpommernMinisterium für Arbeit, Bau undLandesentwicklung, AbteilungArbeit- Referat VIII 500Werderstraße 12419055 SchwerinTel. 0385/588-3935www.am.mv-regierung.dePfad: Arbeit � Tarifregisterheike.six@am.mv-regierung.deNordrhein-WestfalenMinisterium für Arbeit, Gesund-heit und Soziales, Tarifregister
Horionplatz 1040213 DüsseldorfTel. Bürgercenter Call NRW01803/100 115www.tarifregister.nrw.deRheinland-PfalzMinisterium für Arbeit Soziales,Familie und GesundheitBauhofstr. 9 | 55116 MainzTel. 06131/162324 /www.masfg.rlp.dePfad: Arbeit � ArbeitsrechtSaarlandMinisterium für Wirtschaftund Arbeit, TarifstelleFranz-Josef-Röder-Str. 2366119 SaarbrückenTel. 0681/ 501-3208Sachsen-AnhaltMinisterium für Wirtschaftund ArbeitHasselbachstr. 439104 MagdeburgTel. 0391/567-4245www.sachsen-anhalt.dePfad: Landesjournal,Wirtschaft&Arbeit � Ministeriumfür Wirtschaft & Arbeit � arbei-ten und ausbilden � Tarifregister
Schleswig-HolsteinMinisterium für Justiz,Arbeit und EuropaPostfach 7128 | 24171 KielTel. 0431/9885517www.landesregierung.schleswig-holstein.detarifregister@jumi.landsh.deThüringenThüringer Ministeriumfür Wirtschaft, Technologieund ArbeitMax-Reger-Str. 4-899096 ErfurtTel. 0361/3797967www.th-online.dePfad: Arbeit � Arbeitsmarkt �Tarifrechttarifregister@tmwta.thueringen.deWeitere hilfreiche Seiten:www.bw.igm.de/tarife/inhalt.htmlwww.rechtsrat.ws (originelleSeite des Kollegen Maier mitallerlei zum Arbeitsrecht undanderem)
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9SAARLÄNDISCHESBLATTANWALTSHaftungsfallenchen Fehler des Gerichtes frühzei-tig erkennbar werden. Er begrün-det dann jedoch sogleich diePflicht, diesen Fehler zu vermeidendurch entsprechenden Sachvor-trag, jedoch auch durch fundierteRechtsausführungen ungeachtetdes Grundsatzes „iura novit curia“.Hierzu ein naheliegendes Beispiel:Das Gericht signalisiert demKlägervertreter, daß es die Klage-forderung als verjährt ansieht.Dabei war übersehen worden,daß sich aus dem Sachvortrag derParteien ausreichend bemesseneHemmungstatbestände im Sinneder §§ 203 ff. BGB ergaben. Hier-auf ist das Gericht hinzuweisen,ggf. ist der Vortrag zur Hemmungzu ergänzen.Obwohl § 139 Abs. 4 S. 1 ZPOnunmehr vorschreibt, daß die Hin-weise „so früh wie möglich zu er-teilen“ sind, zeigt die Praxis, daßdie Hinweise erst in der mündli-chen Verhandlung erfolgen. So-fern der Anwalt hierauf nicht adhoc sachgerecht reagieren kann,muß er geeignete Maßnahmenergreifen, und zwar entwederVertagung oder aber zumindesteinen Schriftsatz-Nachlaß bean-
tragen (vgl. § 139 Abs. 5 ZPO),wobei diese Anträge förmlich insProtokoll aufzunehmen sind. Kei-nesfalls darf der Anwalt die Hin-weise reaktionslos hinnehmen undauf die nächste Instanz hoffen.Nicht selten sind gerichtliche Hin-weise auch Anlaß für die Partei-en und ihre Anwälte, auf ihrerGrundlage über eine vergleichs-weise Beilegung der Auseinander-setzung nachzudenken. Hierge-gen ist grundsätzlich nichts ein-zuwenden – im Gegenteil. Aller-dings kann sich der Anwalt, derunkritisch aufgrund eines verfehl-ten Hinweises des Gerichtes einenseiner Partei ungünstigen Ver-gleich abschließt, aus eben diesemGrunde ersatzpflichtig machen.Umgekehrt bietet ein verfehlter,der Partei jedoch günstiger Hin-weis des Gerichtes häufig dieChance für einen günstigen Ver-gleich. Diese Chance muß derAnwalt wahrnehmen.Die vorstehenden Hinweise sindgrundsätzlich in allen Instanzen zubeachten, insbesondere jedochdann, wenn ein Rechtsmittel nichtmehr möglich ist.
Von erheblicher Bedeutung ist dierichterliche Hinweispflicht aller-dings auch für das Berufungsver-fahren, und zwar insbesondereseit der ZPO-Novelle. Bekanntlichkann eine Berufung nach neuemRecht nur noch darauf gestütztwerden, daß die Entscheidungauf einer Rechtsverletzung (§ 546ZPO) beruht oder daß nach § 529ZPO zugrundezulegende Tatsa-chen eine andere Entscheidungrechtfertigen.Während nach bisherigem Beru-fungsrecht neues Vorbringen imRahmen von § 528 ZPO a. F. mög-lich war, ist heute immer die zwin-gende Vorschrift des § 531 Abs. 2ZPO n. F. zu beachten. Unabhän-gig davon, ob ihre Berücksichti-gung zu einer Verzögerung desRechtsstreits führen würde, sindnunmehr neue Angriffs- und Ver-teidigungsmittel nur noch zuzu-lassen, wenn sie1.einen Gesichtspunkt betref-fen, der vom Gericht des er-sten Rechtszugs erkennbarübersehen oder für unerheb-lich gehalten worden ist,2.infolge eines Verfahrens-mangels im ersten Rechtszug
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11SAARLÄNDISCHESBLATTANWALTSVerteidigertippRA Dr. Joachim Giring |SaarbrückenGemäß § 338 Nr. 7 i.V.m. § 275 I 2,4 StPO beruht ein Urteil auf einerGesetzesverletzung, wenn esnicht fristgerecht zu den Aktengebracht ist. Im Folgenden wirddeutlich, dass ein genauer Blickauf die Absetzungsfrist in jedemFall angezeigt ist, auch wenn nurvage Anhaltspunkte für eine Frist-überschreitung vorliegen. DennZweifel an der Fristeinhaltunggehen zugunsten des Angeklag-ten. Schließlich wird beispielhafteine Verfahrensrüge formuliert. I.I.I.I.I.Gemäß § 275 I 2, 4 StPO ist dasUrteil - je nach Länge der Haupt-verhandlung - innerhalb bestimm-ter Frist nach seiner Verkündungzu den Akten zu bringen. Die Vor-schrift dient der Verfahrens-beschleunigung und sichert zu-gleich die Übereinstimmung derschriftlichen Urteilsgründe mitdem Beratungsergebnis. Ein län-geres Hinausschieben der Urteils-abfassung könnte „die Zuverläs-sigkeit der Erinnerung des Urteils-verfassers (...) beeinträchtigenund damit zur einer schriftlichenUrteilsbegründung führen, diemöglicherweise nicht mehr durchdie beratenden Entscheidungs-gründe gedeckt ist“ (vgl. BGHSt29, 43, 45).Urteil im Sinne der Vorschrift istdas mit Rubrum, Urteilsformel,Entscheidungsgründen und mitUnterschriften der Berufsrichterversehene Schriftstück in seinerendgültigen und vollständigen,hand- oder maschinenschrift-lichen Fassung. Das heißt, das Ur-teil hat in der Form bei den Ak-ten zu verbleiben, in der es zumZeitpunkt des Eingangs auf derGeschäftsstelle vorlag.II.Der absolute Revisionsgrund ist
Zum absoluten Revisionsgrundnach § 338 Nr. 7 StPO
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13SAARLÄNDISCHESBLATTANWALTSVerteidigertippa.Wann das angefochtene Urteilauf den Weg zur Geschäftsstel-le gebracht wurde, lässt sichder Akte nicht eindeutig ent-nehmen.Auf der ersten Seite des Urteils(Bl. 193 d. A.) ist neben demWappen des Saarlandes ver-merkt:„Eingang: Saarbrücken,den 14.02.2006Geschäftsstellegez. ZY ........“[ohne Unterschrift]Das Datum „14.02.2006“ kannzwar grundsätzlich Indiz dafürsein, dass das Urteil innerhalbder am 27.02. 2006 abgelau-fenen Frist auf den Weg zurGeschäftsstelle verbracht wur-de. Zu beachten ist indes, dassder Vermerk i.S.d. § 275 I 5StPO, wonach der Zeitpunktdes Eingangs von der Ge-schäftsstelle zu vermerken ist,nicht mehr als ein von Fall zuFall widerlegbares Indiz für dieEinhaltung der Frist nach § 275I 2 StPO ist. (vgl. BGH beiPfeiffer, NStZ 1981, 297).An der Beweiskraft des Ver-merks bestehen vorliegend er-hebliche Zweifel. Die fehlendeUnterschrift des Urkundsbe-amten mindert augenschein-lich die Beweiskraft des Ein-gangsvermerks. Auch die inder Akte befindliche Fassungdes Urteils (Bl. 193-204 d. A.)ist von dem Urkundsbeamtennicht unterschrieben. Das Ur-teil endet mit der Unterschriftder Vorsitzenden (S.12 UA). ImAnschluss heißt es – ohne Un-terschrift des Beamten der Ge-

schäftsstelle: „Ausgefertigt: (---) (ZY) Urkundsbeamter derGeschäftsstelle“.Erhebliche Zweifel daran, dassdas Urteil – entsprechend demVermerk auf Seite 1 des Urteils– am 14.02.2006 zu den Aktengebracht wurde, ergeben sichneben der fehlenden Unter-schrift des Urkundsbeamtenaus einer Verfügung der Vor-sitzenden (Bl.206 d. A.). Erstam 25.03.2006 – also mehr alsvier Wochen nach Ablauf derFrist gemäß § 275 Abs.1 S.2StPO – verfügte die Vorsitzen-de, das „Urteil urschriftlich zuden Akten“ und eine „Ausfer-tigung zur Sammlung“ zu brin-gen. Die Verfügung mit demDatum „25.3.2006“ ist von derVorsitzenden unterschrieben.b.Anhaltspunkte i.S.d. § 275 I 4StPO, wonach das Gericht dieFrist ausnahmsweise über-schreiten durfte, sind nicht er-sichtlich. Ein evtl. Versehenoder ein sonstiger Organi-sationsmangel zwischen Ge-richt und Geschäftsstelle istkein unabwendbarer Umstandi.S.d. § 275 I 4 StPO (vgl. BGHStV 1998, 477).2.[Sachrüge wird ausgeführt]Rechtsanwalt“IV.Zur Formulierung des Schriftsat-zes ist zu raten, sämtliche sich ausder Akte ergebenden Hinweise zurUrteilsabsetzung in die Rüge auf-zunehmen. Die Angabe, wann dasUrteil verkündet und wann es zu

den Akten gebracht wurde, ge-hört zum notwendigen Revisions-vorbringen. Die Zweifel an derFristeinhaltung sind nach allemMöglichkeiten auszuführen. Nacheiner den Antrag auf Aufhebungdes Urteils ablehnenden Erklärungder Generalstaatsanwaltschaft, isterneut Akteneinsicht zu nehmen,um die im Revisionsverfahren ein-geholten Stellungnahmen vonRichtern oder Geschäftsstellen-beamten würdigen zu können.Zwar schließt die begründeteVerfahrensrüge eine abschließen-de Rüge des Urteils auf dieSachrüge hin aus (vgl. Saarländi-sches OLG Ss 8/2006 [7/06]m.w.N.). Da sich Gründe für einezulässige Fristüberschreitungnach § 275 I 4 StPO jedoch fürden Verteidiger zum Zeitpunktder Revisionsbegründung alleinanhand der Akte nicht abschlie-ßend überblicken lassen müssen,ist die auf § 338 Nr. 7 StPO ge-stützte Revision - für den Fall derFälle - zusätzlich mit weiteren Er-folg versprechendenRügen zu verse-hen, auch wenndie Überschrei-tung noch soevident er-scheint.
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15SAARLÄNDISCHESBLATTANWALTSinnerhalb weniger Tage möglichgemacht. So gab es einen Regress-anspruch gegen eine Notarin, derknapp € 3 Mio betrug, und beidem die Verjährung in wenigenTagen drohte. Der Kunde, derbereits etwa € 3 Mio verloren hat-te, war nicht mehr in der Lage,den Prozess zu bezahlen. So ha-ben wir im Einvernehmen mit demanfragenden Rechtsanwalt uns füreine Klage in Höhe von € 1 Mioentschieden, weil Notare in die-ser Größenordnung haftpflicht-versichert sein müssen und imÜbrigen ein etwaiger Mitverschul-denseinwand der beklagtenNotarin hierdurch obsolet wurde.Wegen der drohenden Ver-jährung haben wir binnen weni-ger Tage das Gutachten zweier un-serer pensionierten Richter einge-holt und den Vorgang kurzfristigin die Finanzierung genommen.Die Voraussetzungen einer er-folgreichen Finanzierungsanfragesind eigentlich einfach darzustel-len: Wir benötigen für eine ersteÜberprüfung eine nachvollziehba-re Schilderung des Sachverhaltesund eine überprüfbare Schadens-aufstellung, wegen Verjährungs-und Verwirkungseinwand auch
genaue Daten insoweit. Wir ent-scheiden dann, ob eine Finanzie-rung in Frage kommt und im po-sitiven Falle bitten wir um die Vor-lage des Entwurfes einer Klage-schrift mit allen Anlagen. IdealeFinanzierungsanfragen sind jene,die bereits einen fertigen Klage-entwurf nebst Anlagen vorlegen.Wir benötigen dann nur noch denFragebogen, mit dem diejenigenFragen beantwortet werden, diezweckmäßigkeitshalber oder austaktischen Gründen nicht in dieKlageschrift hinein formuliertwerden können oder sollen undweiterhin eine Verpflichtungser-klärung, dass im Falle unserer Zu-sage auch tatsächlich ein Finan-zierungsvertrag abgeschlossenwird. Die Begutachtung durchunsere Richter kostet uns internzwischen € 700,00 und € 1.500,00je nach Fall, weswegen wir sichersein wollen, dass diese Investitio-nen auch tatsächlich sinnvoll an-gelegt sind. Im Falle unserer Zu-sage fallen für die Überprüfungdem Kunden gegenüber jedochkeine Kosten an, im Falle unsererAblehnung ebenso nicht. Wennalso kurzfristig eine Klageschriftnebst allen Anlagen, der ausge-

•  Prozessieren ohne Kostenrisiko

•  Finanzierung bereits 
ab € 25.000 Streitwert

•  Keine Prüfkosten

•  Mandatsgarantie 
für den Rechtsanwalt

•  Kein Eigenkapital-Einsatz

WWW.PROZESSGARANT.DE

Ossecker Straße 174      95030 Hof

Telefon 09281-8600790 Fax 09281-8600791

füllte Fragebogen und die Ver-pflichtungserklärung vorgelegtwerden, kann eine Finanzie-rungsanfrage binnen zwei Wo-chen entschieden werden.Die Untergrenze der Finan-zierung ist bei den verschiede-nen Anbietern unterschiedlich,wir finanzieren Rechtsstreitebereits ab einer Forderungs-höhe von • 25.000. Dass wir alsProzessfinanzierer keine Vertei-digung gegen Ansprüche finan-zieren können, oder strafrecht-liche Probleme, ergibt sich ausder Natur der Sache: Unsere Ge-genleistung ist dieErfolgsbeteiligung, nämlichdie Beteiligung am Erlös, der tat-sächlich wirtschaftlich fließt. Die-se beträgt ab € 100.00,00 einheit-lich 30 %, und ist bis hinunter auf€ 25.000,00 gestaffelt (37 %).Mit ein wenig Stolz weisenwir noch darauf hin, dass dieFinanzierungsgutachten unse-rer erfahrenen Richter von denKollegen als wertvolle juristischeZuarbeit sehr gerne angenom-men werden.Falls Sie Rückfragen haben:Rufen Sie uns einfach an!
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17SAARLÄNDISCHESBLATTANWALTSSeminare 7. Juli 2006Arbeitsrecht:  Neueste Rechtsprechung,ausgewählte FälleReferent:Stefan Hossfeld |Richter am ArbG SaarbrückenDatum:7. Juli 2006Zeit:14.00 Uhr bis ca. 18.30 UhrOrt:Hotel am Triller | Trillerweg 57 | SaarbrückenSeminargebühren:Mitglied im SAV: 120 Euro (zzgl. USt.)Nichtmitglied: 140 Euro (zzgl. USt.)Referendare: 70 Euro (zzgl. USt.)15. Juli 2006Verteidigungsaktivitätenin der HauptverhandlungRechtsanwalt oder „Dealanwalt“Vom Wert des BeweisantragsVernehmungstechnik des „letzten Fragers“Präklusionsvermeidung durch Einwand und WiderspruchRichterablehnung?Opening statement, Erklärungsrechte und PlädoyerReferent:RA Prof. Dr. Rainer Hamm | FrankfurtDatum:15. Juli 2006Zeit:10.00 Uhr bis 17.30 UhrOrt:Hotel am Triller | Trillerweg 57 | SaarbrückenSeminargebühren:Mitglied im SAV: 180 Euro (zzgl. USt.)Nichtmitglied: 200 Euro (zzgl. USt.)Referendare: 100 Euro (zzgl. USt.)2. September 2006Vergütung und Rechnungslegungim InsolvenzverfahrenReferent:Adolf Schmauch|Insolvenzrichter am Amtsgericht SaarbrückenDatum:2. September 2006Zeit:10.00 Uhr bis 18.00 UhrOrt:Hotel am Triller | Trillerweg 57 | SaarbrückenSeminargebühren:Mitglied im SAV: 180 Euro (zzgl. USt.)Nichtmitglied: 200 Euro (zzgl. USt.)Referendare: 100 Euro (zzgl. USt.)
16. September 2006Insolvenz-Steuerrecht /Sanierungs-Steuerrecht•Sanierungsbeschränkungen durch Eingrenzung derVerlustausnutzung (Mindestbesteuerung, Mantelkauf)•Umwandlung als Sanierungsmittel•Aktuelles zu Gestaltungsmöglichkeiten bei Verlusten(Forderungsverzicht, Rangrücktritt, Sanierungszuschuss)•Gewinnrealisierungsverfahren bei Sanierung und Abwick-lung (Haltefristen, Gesellschafterfinanzierung, Neuerwerb)•Neuere Entwicklungen im Umsatzsteuerrecht•Exkurs: Gewerblichkeit des Rechtsanwalts alsInsolvenzverwalterReferent:RA Dr. Klaus Olbing | BerlinDatum:16. September 2006Zeit:10.00 Uhr bis 18.00 UhrOrt:Hotel am Triller | Trillerweg 57 | SaarbrückenSeminargebühren:Mitglied im SAV: 180 Euro (zzgl. USt.)Nichtmitglied: 200 Euro (zzgl. USt.)Referendare: 100 Euro (zzgl. USt.)

9. September 2006Zwangsvollstreckung: Detaillierte Auswer-tung des Vermögensverzeichnisses alsEinstieg in die erfolgreiche VollstreckungDie Abgabe der eidesstattlichen Versicherung ist für vieleGläubiger der Schlusspunkt unter eine in vielen Fällen er-folglose Zwangsvollstreckung. Dass dies die falsche Reakti-on ist, ist Inhalt dieser Veranstaltung. Hier geht es um Mög-lichkeiten des Gläubigers, das Verfahren auf Abgabe dereidesstattlichen Versicherung zu beschleunigen, durch ge-zielte Antragstellung den Ausgang des Verfahrens zu be-einflussen, die Zusammenarbeit mit dem Gerichtsvollzieherund die Durchsetzung des eigenen Fragenkataloges sowieden Schuldner erneut zur Nachbesserung eines ursprünglichlückenhaften Vermögensverzeichnisses „antreten zu lassen“.Aktuelle Rechtsprechung und ein Ausblick auf die geplanteReform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung run-den die Veranstaltung ab.Referent:Frau Dipl. Rpflin. Karin ScheungrabDatum:9. September 2006Zeit:9.00 Uhr bis 17.00 UhrOrt:Hotel am Triller | Trillerweg 57 | SaarbrückenSeminargebühren:Mitglied im SAV: 180 Euro (zzgl. USt.)Nichtmitglied: 200 Euro (zzgl. USt.)Referendare: 100 Euro (zzgl. USt.)
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